
4. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 

der Stadtvertretung Rüthen 
am 11.11.2010 
------------------ 

 
Anwesend:  1. Bürgermeister Weiken 
 
   2. die Stadtvertreter Thomas, Steinmetz (für Becker), Eickhoff, Modes,  

Sauerborn, Krane (für Stöber), Wenge, Cordes, Erling, Flormann,  
Kruse, Dohle, Kirse, Lattrich und Henze 

 
   3. es fehlten die Ausschussmitglieder Füßmann und Henze (mit  

    Entschuldigung) 
 

Von der  
Verwaltung:   3. Herr Köller, Herr Romstadt und Herr Rüther als Schriftführer 
 

  
 

Beginn der Sitzung: 17:30 Uhr    Ende der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
 
Öffentlicher Teil:     
 
 1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  
 1a. Antrag der BG-Fraktion zur Aufnahme des TOP 10.1 in den öffentlichen Teil der 

Sitzung 
 
 2. Mitteilungen der Verwaltung 
 
 3. Anfragen 
 
 4. Anträge 
 
4.1 Antrag der BG-Fraktion auf Übergabe der Schützenhallen an die ortsansässigen 

Schützenvereine 
   
5. Erlass einer Satzung über die Aufhebung der Zweckbestimmung des städt. Weges 

Gemarkung Rüthen, Flur 4, Flurstück 89 und Flur 4, Flurstück 149 (alt 88) von 
Flurstück 108 bis Flurstück 89 
- Vorlage Nr. 83/10 -   

 
 6. Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Rüthen 
 1. Anerkennung der Kalkulation für das Jahr 2011 
 2. Erlass einer 13. Nachtragssatzung  
 - Vorlage Nr. 88/10 –  
 
7. Übertragung von Ermächtigungen 
 - Vorlage Nr. 101/10 –        
 
8. Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen 2010  
 - Vorlage Nr. 102/10 –         



Öffentlicher Teil: 
 

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bürgermeister Weiken stellt zu Beginn der Sitzung die Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung und der Beschlussfähigkeit fest. 

 
 
1a. Antrag der BG-Fraktion zur Aufnahme des TOP 10.1 in den öffentlichen Teil der 

Sitzung  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Der Antrag der BG-Fraktion den TOP 10.1 im öffentlichen der Sitzung zu behandeln 
wird mit 6 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und 7 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 
 
2. Mitteilungen der Verwaltung 

 ----------------------------------- 
 Mitteilungen der Verwaltung liegen nicht vor. 
 
 
3. Anfragen  
           ------------- 
 
3.1 Stadtvertreter Wenge fragt an, ob die für das aktuelle Haushaltsjahr zur Verfügung 

gestellten Finanzmittel zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes übertragen werden. 
Bürgermeister Weiken teilt hierzu mit, dass die Umsetzung des Vorhabens aufgrund 
personeller Engpässe derzeit nicht geleistet werden kann. Entsprechende Mittel 
werden jedoch bis zur Umsetzung übertragen. 

 
 
4. Anträge 
 ----------- 
 
4.1 Antrag der BG-Fraktion auf Übergabe der Schützenhallen an die ortansässigen 

Schützenvereine 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Die BG-Fraktion ergänzt den entsprechenden Antrag wie folgt:  „Entsprechende 
Verträge mit den Vereinen sind mit einer Frist von 2 Jahren bis zum 31.12.2012 
abzuschließen.“ 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt bei 3 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 12 
Nein-Stimmen den Antrag der BG-Fraktion abzulehnen. 
 
 

5. Erlass einer Satzung über die Aufhebung der Zweckbestimmung des städt. Weges 
Gemarkung Rüthen, Flur 4, Flurstück 89 und Flur 4, Flurstück 149 (alt 88) von 
Flurstück 108 bis Flurstück 89 
- Vorlage Nr. 83/10 -   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt bei 3 Nein-Stimmen und 13 Ja-Stimmen 
der Stadtvertretung zu beschließen 
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1. die Zweckwidmung der Grundstücke Gemarkung Rüthen, Flur 4, Flurstück 89 und  
               Flurstück 149(alt 88) südliches Teilstück, gelegen zwischen den Flurstücken 108   
               und 89, als Weg aufzuheben und 
 
           2. die nachfolgende Satzung:  
       Satzung 

über die Aufhebung der 
Zweckbestimmung der. Wege 

Gemarkung Rüthen, Flur 4, Flurstück 89 und 
Flurstück 149 südlicher Teil zwischen den  

Flurstücken 89 und 108 
vom 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 ff.) n. F. und des  
§ 2 des Gesetzes über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 09. April 1956 (GV. NW. S. 134) n. F. hat 
der Rat der Stadt Rüthen in seiner Sitzung am                   folgende Satzung 
beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der städt. Weg in Rüthen, Gemarkung Rüthen, Flur 4, Flurstück 89 sowie der südliche Teil 
des Flursücks 149 (alt 88) gelegen zwischen den Flurstücken 108 und 89 haben für die Er-
schließung der angrenzenden Grundstücke ihre Bedeutung verloren und sind entbehrlich ge-
worden. Demgemäß wird die durch den Rezess über die Separation der Feldmark Rüthen von 
Oktober 1903, bestätigt am 27.12.1907, erfolgte Festsetzung der Grundstücke Gemarkung 
Rüthen, Flur 4, Flurstück 89 und Flurstück 149 (alt 88) südliches Teilstück, gelegen zwischen 
den Flurstücken 108 und 89, als Weg (§ 10 – Wirtschaftsweg an der Kaiserkuhle) aufgehoben. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die durch 
den Rezess vorgenommene Festsetzung der in § 1 aufgeführten Grundstücke als Wege außer  
Kraft. 
 
 
6. Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Rüthen 
 1. Anerkennung der Kalkulation für das Jahr 2011 
 2. Erlass einer 13. Nachtragssatzung  
 - Vorlage Nr. 88/10 –  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig der Stadtvertretung zu 
beschließen, die Kalkulation für das Jahr 2011 anzuerkennen und die im Entwurf 
beigefügte 13. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Rüthen zu beschließen. Der Satzungsentwurf ist 
Bestandteil der Originalniederschrift. 
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7. Übertragung von Ermächtigungen 
 - Vorlage Nr. 101/10 –  
 ------------------------------------------ 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig der Stadtvertretung zu 
beschließen, die Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Abs. 2      
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in das Haushaltsjahr 2010. Die Übersicht 
über die Ermächtigungsübertragungen ist Bestandteil der Originalniederschrift. 
 
 

8. Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen 2010  
- Vorlage Nr. 102/10 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig der Stadtvertretung zu  
beschließen, die Verwaltung zu bevollmächtigen, ein Darlehn in Höhe von 159.000 € 
zur Finanzierung von Investitionen 2010 zu gegebener Zeit aufzunehmen. 
 
 

 


